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FG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 17.03.2008 (Az.: 4 K 59/06): 
Behandlung der Einkünfte einer 
US-LLC in Deutschland
Das Finanzgericht hat sich mit seinem 
Urteil gegen das BMF-Schreiben vom 
19.03.2004 zur steuerlichen Einordnung 
der nach dem Recht der Bundesstaaten 
der USA gegründeten Limited Liability  
Company (LLC) gerichtet. Dem Urteil 
zufolge sind Einkünfte aus der Betei-
ligung an einer US-LLC in Deutschland 
auch dann von der Besteuerung freizu-
stellen, wenn die LLC für Zwecke der 
deutschen Besteuerung als Körperschaft 
und damit als eigenständiges Besteue-
rungsobjekt einzuordnen wäre.

In dem streitigen Fall hielt die Kläge-
rin Anteile an einer US-LLC, die für US-
Steuerzwecke als Partnerschaft behan-
delt wurde. Die Gewinnanteile und 
Vorabzahlungen wurden von der Klä-
gerin aufgrund der dort vorliegenden 
beschränkten Steuerpflicht in den USA 
versteuert. Da das Finanzamt die LLC für 
deutsche Zwecke als Kapitalgesellschaft 
ansah, unterwarf es die Gewinnanteile 
und Vorabzahlungen als Einnahmen aus 
Kapitalvermögen unter Anrechnung der 
US-Steuer in Deutschland ebenfalls der 
Besteuerung. 

Das FG vertrat die Meinung, dass, unab-
hängig von der Einordnung der LLC nach 
deutschem Steuerrecht, die Einkünfte 
nach dem Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) Deutschland/USA von der 
Bemessungsgrundlage der deutschen Ein-
kommensteuer auszunehmen sind, da die 
Einkünfte des Gesellschafters auch dann 
als solche aus einer in den USA belege-
nen eigenen Betriebsstätte zu behan-
deln wären, wenn die LLC in Deutsch-
land als Körperschaft qualifiziert würde. 
Ausschlaggebend wäre die nach dem US-
DBA vorgenommene Qualifikation der 
Einkünfte als Unternehmenseinkünfte, für 
die dann auch konsequent die Besteue-
rungsfolgen nach DBA zu ziehen wären, 
im vorliegenden Fall also die Freistellung 
der Einkünfte in Deutschland. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig, da Revision 
beantragt wurde.

Finanzverwaltung

Funktionsverlagerungsverordnung 
Am 04.07.2008 hat der Bundesrat seine 
Zustimmung zum Regierungsentwurf 
der Funktionsverlagerungsverordnung 
(FVerlV) erteilt. Die endgültige Fassung 
der Verordnung enthält verschiedene 
Änderungen und Ergänzungen im Ver-
gleich zum ersten Entwurf des Bundes-
ministeriums der Finanzen vom Juli 2007 
(vgl. UIS 6/2007).
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Die FVerlV definiert nach wie vor die 
Begriffe der Funktion, der Funktionsver-
lagerung, des Transferpaketes sowie des 
Gewinnpotentials. Während im ersten 
Entwurf der Verordnung noch vorgese-
hen war, dass auch bei Funktionsdopp-
lungen die Rechtsfolgen einer Funktions-
verlagerung eintreten, wurde nunmehr 
festgelegt, dass keine Funktionsverlage-
rung vorliegt, wenn die Funktion nach 
wie vor vom ursprünglichen Unterneh-
men ausgeübt wird und es innerhalb von 
fünf Jahren nach Aufnahme der Funk-
tion durch das nahe stehende Unterneh-
men zu keiner Einschränkung der Aus-
übung der betreffenden Funktion beim 
ursprünglichen Unternehmen kommt. 
Diese Änderung der FVerlV erfolgte nach 
erheblicher Kritik aus der Wirtschaft. Eine 
Funktionsverlagerung liegt gemäß der 
Verordnung ebenfalls nicht vor, wenn 
ausschließlich Wirtschaftsgüter veräu-
ßert oder zur Nutzung überlassen werden 
oder wenn nur Dienstleistungen erbracht 
werden. Entsprechendes gilt, wenn Per-
sonal im Konzern entsandt wird, ohne 
dass eine Funktion mit übergeht oder 
wenn der Vorgang zwischen voneinan-
der unabhängigen Dritten nicht als Veräu-
ßerung oder Erwerb einer Funktion ange-
sehen würde. Die letzte Ausnahmerege-
lung lässt sowohl dem Steuerpflichtigen 
als auch der Finanzverwaltung zwar 
einen gewissen Spielraum, Rechtssicher-
heit erhält der Steuerpflichtige hierdurch 
jedoch nicht. Abzuwarten bleibt daher, 
für welche Fälle diese Ausnahmerege-
lung in der Praxis tatsächlich herangezo-
gen wird.

Nach der FVerlV hat die Bewertung des 
bei Funktionsverlagerungen zu bestim-
menden Transferpakets auf Basis der 
Gewinnpotenziale der beteiligten Unter-
nehmen zu erfolgen, wobei Gewinn-
potenziale als die aus der verlagerten 
Funktion jeweils zu erwartenden Rein-
gewinne nach Steuern (Barwert) verstan-
den werden. Problematisch ist, dass hier-
mit potentielle Steuervorteile im Ausland 
in die Besteuerungsgrundlage von Funkti-
onsverlagerungen einbezogen werden. 

Die FVerlV regelt ferner Einzelheiten zu 
nachträglichen Anpassungen. So wird 
beispielsweise eine erhebliche Abwei-
chung der zur Verrechnungspreisbestim-
mung zugrunde gelegten Gewinnent-
wicklung i.S.d. § 1 Abs. 3 S. 11 AStG 
angenommen, wenn der unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Gewinnent-
wicklung zutreffende Verrechnungspreis 
außerhalb des ursprünglichen Einigungs-
bereichs liegt.

BMF-Schreiben zur Verlustberück-
sichtigung bei Auslandsinvestitionen
Mit zwei aktuellen BMF Schreiben rea-
giert die deutsche Finanzverwaltung auf 
die jüngsten europarechtlichen Entwick-
lungen im Bereich der Berücksichtung 
von Auslandsverlusten. 

Das BMF ist dabei der Aufforderung der 
Kommission (IP/07/1547) zur Änderung 
der Vorschriften zum grenzüberschrei-
tenden Verlustausgleich nachgekommen. 
Die Verlustausgleichs- und -abzugsbe-
schränkungen nach § 2a Abs. 1, 2 EStG 
sind – in Vorwegnahme einer gesetz-
lichen Regelung durch das JStG 2009 – 
im Verhältnis zu EU/EWR-Mitgliedstaaten 
(bei gegenseitiger Amtshilfe) in allen 
offenen Fällen nicht mehr anzuwenden. 
Das bedeutet, dass im EU/EWR-Ausland 
erzielte Verluste, beispielsweise aus einer 
ausländischen Betriebsstätte, zukünftig 
auch dann im Inland berücksichtigt wer-
den, wenn sie aus einer passiven Tätig-
keit im Sinne des § 2a Abs. 1 EStG stam-
men. Voraussetzung ist aber weiterhin, 
dass für diese Einkünfte keine Freistel-
lung in dem entsprechenden DBA vorge-
sehen ist.

Die Nichtberücksichtigung von auslän-
dischen Betriebsstättenverlusten bei 
abkommensrechtlich vereinbarter Freistel-
lungsmethode wurde vom EuGH in der 
Rechtssache Lidl Belgium für grundsätz-
lich zulässig erklärt (vgl. UIS 05/2008). 
Bis VZ 1998 konnten allerdings auch bei 
Freistellung die Verluste einer auslän-
dischen, aktiven Betriebsstätte im Inland 
verrechnet werden. Diese Beschränkung 

auf aktive Betriebsstätten hat der BFH 
(I R 85/06) in einer vor dem EuGH-Urteil 
„Lidl Belgium“ ergangenen Entscheidung 
europarechtlich für unzulässig gehalten. 
Dieses Urteil wurde vom BMF nun mit 
einem Nichtanwendungserlass verse-
hen, der – wie das Urteil auch – aber 
nur für Altfälle von Bedeutung ist. Für 
zukünftige und für noch nicht endgül-
tig veranlagte Verluste aus Auslandsin-
vestitionen in EU/EWR-Staaten gilt daher 
grundsätzlich folgendes: Bei Vereinba-
rung der Anrechnungsmethode für die 
betreffende Einkunftsart ist eine Berück-
sichtigung von Auslandsverlusten bei 
der Besteuerung in Deutschland gene-
rell unabhängig von der Art der Tätigkeit 
möglich. Werden die Einkünfte allerdings 
durch ein Doppelbesteuerungsabkommen 
in Deutschland von der Steuer freige-
stellt, so ist auch eine Verlustberücksichti-
gung im Inland nicht möglich. Ein in die-
sen Fällen bislang noch möglicherweise 
anwendbarer negativer Progressionsvor-
behalt soll durch das JStG 2009 abge-
schafft werden.

Entwicklungen im Ausland

Belgien: Quellensteuer auf Ein-
kommen aus der Überlassung  
von Rechten
Mit Veröffentlichung des Gesetzes vom 
16.07.2008 im einschlägigen Amtsblatt 
wurde in Belgien zum 30.07. dieses Jah-
res eine Quellensteuer auf Einkünfte aus 
der Überlassung von Copyrights und ähn-
lichen Rechten eingeführt.

Die Quellensteuer wird grundsätzlich 
mit 15% der aus der Überlassung dieser 
Rechte erzielten Einkünfte bemessen. Bei 
gewerblicher Überlassung derartiger Nut-
zungsrechte soll der Quellensteuersatz 
von 15% jedoch nur dann Anwendung 
finden, wenn diese Einkünfte 37.500 
Euro nicht überschreiten. Anderenfalls 
erfolgt die Besteuerung mit einem Steu-
ersatz von 33,99% bei Kapitalgesell-
schaften, ansonsten mit dem individu-
ellen Steuersatz nach Progression.
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Als Besteuerungsgrundlage sind die er-
zielten Einkünfte zugrunde zu legen, 
pauschal gekürzt um 50% der Einkünfte 
bis 10.000 Euro und um 25% des zwi-
schen 10.000 und 20.000 Euro liegenden 
Betrages.

Das Gesetz trat rückwirkend zum 
01.01.2008 in Kraft und findet somit auf 
alle in diesem Kalenderjahr erzielten Ein-
künfte dieser Art Anwendung.

Bulgarien: Änderungen bei der 
Dividendenbesteuerung
Zum 01.01.2009 ändert Bulgarien die 
Besteuerung von Dividenden, die an EU- 
bzw. EWR-Gesellschafter ausgeschüttet 
werden ebenso wie die Besteuerung von 
Dividenden, die von inländischen Gesell-
schaften aus dem EU- bzw. EWR-Ausland 
bezogen werden.

Künftig sollen auch Dividenden, die an 
im EU- bzw. EWR-Raum ansässige Gesell-
schaften ausgeschüttet werden und nicht 
bereits unter die Mutter-Tochterrichtli-
nie fallen, von der Quellensteuer befreit 
werden. Gleichfalls sollen Dividenden, 
die an bulgarische Gesellschaften von 
Gesellschaften in anderen EU- bzw. EWR-
Staaten ausgeschüttet werden und die 
nicht schon unter die Mutter-Tochterricht-
linie fallen, auf Ebene der inländischen 
empfangenden Gesellschaft steuerfrei 
gestellt werden.

Bulgarien hat damit auf ein Vertragsver-
letzungsverfahren reagiert, das die Kom-
mission gegen mehrere Mitgliedstaaten 
eingeleitet hat. 

Litauen: Änderungen bei der 
Dividendenbesteuerung sowie der 
Anrechnung ausländischer Steuern
Mit Wirkung zum 01.01.2009 hat 
Litauen Änderungen am System der  
Dividendenbesteuerung vorgenommen. 

Bei Dividendenausschüttungen litau-
ischer Gesellschaften an andere litau-
ische Gesellschaften wird zukünftig eine 
Quellensteuer in Höhe von 15% erho-

ben. Die Quellensteuer wird gegenwärtig 
auf die Körperschaftsteuer der ausschüt-
tenden Gesellschaft angerechnet. Künf-
tig soll die Anrechnung beim Anteilseig-
ner erfolgen. Ein Anrechnungsüberhang 
wird hierbei erstattet, statt – wie bisher – 
auf spätere Veranlagungszeiträume vor-
getragen zu werden. Die Änderungen 
gelten auch für Dividenden auf Anteile, 
die einer Betriebsstätte eines beschränkt 
steuerpflichtigen Anteilseigners zuzurech-
nen sind.

Die Schachtelbefreiung wird ab 2009 
bei einer Beteiligung von „nicht weni-
ger als 10%“ der Anteile mit Stimmrecht 
gewährt. Bislang wurde eine Freistellung 
von Beteiligungserträgen erst ab einer 
Beteiligungshöhe von „mehr als 10%“ 
gewährt.

Eine Beteiligungsfreistellung wird fortan 
auch bei Dividenden gewährt, die von 
Gesellschaften ausgeschüttet werden, die 
in wirtschaftlichen Sonderzonen ansäs-
sig sind.

Dividenden, welche eine litauische Gesell-
schaft von einer Gesellschaft erhält, die in 
einem der übrigen EU- bzw. EWR-Staaten 
ansässig ist, sollen künftig nur noch 
dann der Beteiligungsfreistellung unter-
fallen, wenn die ausschüttende Gesell-
schaft körperschaftsteuerpflichtig ist bzw. 
einer dieser Steuer vergleichbaren Steuer 
unterliegt.

Litauen wird eine Anrechnung auslän-
discher Quellensteuer auch bei Portfo-
lio-Dividenden gewähren. Eine Anrech-
nung ausländischer Quellensteuer auf 
Zinseinkünfte litauischer Gesellschaften 
soll künftig in Fällen, in denen die Zin-
seinkünfte der empfangenden litau-
ischen Gesellschaft nicht mehr als 25% 
des gesamten Einkommens betragen, in 
vollem Umfang erfolgen. Bislang war die 
Anrechnung in diesen Fällen auf höch-
stens 20% der Körperschaftsteuerschuld 
der litauischen Gesellschaft beschränkt. 

Österreich: Sonderabkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
von Erbschaften
Am 19.10.2007 gab das österreichische 
Bundesministerium für Finanzen bekannt, 
dass als Folge des Auslaufens der öster-
reichischen Erbschaft- und Schenkung-
steuer mit Ende des Juli 2008 das mit der 
Bundesrepublik Deutschland bestehende 
Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiete der Erb-
schaftsteuern vom 4.10.1954 mit Wir-
kung zum 31.12.2007 aufgekündigt 
wurde (vgl. UIS 10/2007).

Um nach dem Wegfall dieses Abkom-
mens eine Doppelbesteuerung im Über-
gangszeitraum vom 01.01.2008 bis 
31.07.2008 zu vermeiden, bestand die 
beiderseitige Absicht, durch ein geson-
dertes Abkommen die Gültigkeit des bis-
herigen Doppelbesteuerungsabkommens 
bis Ende Juli 2008 aufrecht zu erhalten.

Die angekündigte Absicht konkreti-
sierte sich durch den jüngsten Ent-
wurf dieses Sonderabkommens, wel-
cher die weiterhin mögliche Anwend-
barkeit des ursprünglichen Abkommens 
vorsieht. Somit werden bei Erwerben von 
Todes wegen oder Zweckzuwendungen 
von Todes wegen, welche sich nach 
dem 31.12.2007 aber noch vor dem 
01.08.2008 vollzogen, die Folgen einer 
mehrfachen Besteuerung durch das bila-
terale Abkommen weiterhin vermieden. 
Das Sonderabkommen soll in diesen Fäl-
len für den Übergangszeitraum rückwir-
kend zum 01.08.2008 in Kraft treten.

Rumänien: Änderungen bei  
der Körperschaftsteuer
Rumänien hat zum 01.01.2009 Ände-
rungen des Körperschaftsteuergesetzes 
beschlossen. Danach soll die Quellen-
steuer auf Dividenden, die an auslän-
dische Gesellschaften ausgeschüttet wird, 
von derzeit 16% auf 10% gesenkt wer-
den. Rumänien reagiert damit auf ein 
Vertragsverletzungsverfahren, das die 
Kommission 2007 eingeleitet hat.
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Weiterhin soll die Mindestbeteiligungs-
höhe für die Quellensteuerbefreiung von 
Dividenden an ausländische Mutterge-
sellschaften auf 10% gesenkt werden. 
Gleiches gilt für die Mindestbeteiligungs-
höhe für die Freistellung von Dividen-
den von EU-ausländischen Tochtergesell-
schaften, die ebenfalls auf 10% gesenkt 
wird. Rumänien setzt damit die Vorgaben 
der Mutter-Tochterrichtlinie um, die eine 
schrittweise Absenkung der Beteiligungs-
höhe auf 10% bis 01.01.2009 für alle 
EU-Mitgliedstaaten vorsieht.

Darüber hinaus soll ab 01.01.2009 ein 
Verlustvortrag sieben Jahre lang vorgetra-
gen werden können. Bislang war ein Ver-
lustvortrag nur fünf Jahre lang möglich.

Vereinigte Arabische Emirate: Weitere 
Verhandlungen zum Abschluss eines 
Nachfolge-DBA zum DBA mit den VAE
Das BMF hat in einer Pressemitteilung 
vom 25.07.2008 mitgeteilt, dass im 
Oktober 2008 eine weitere Verhand-
lungsrunde zwischen Vertretern des BMF 
und den Vereinigten Arabischen Emiraten 
zum Abschluss eines neuen DBA statt-
finden wird. Die Bundesrepublik hatte 
die Geltungsdauer des bislang geltenden 
DBA aus dem Jahre 1995, das im Jahre 
2006 außer Kraft trat, nur um 2 Jahre 
verlängert, um während dieser Zeit ein 
Nachfolge-DBA auszuhandeln.

Veranstaltungshinweise
(weitere Informationen unter www.
deloitte.com/de - Menüpunkt 
Veranstaltungen)
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